
Leitfaden 
für Medienschaffende



Für die Medien zugängliche Bereiche  
Verbotene Zonen für Fotos und Videos (nur mit Bewilligung)  
Verbotene Zonen
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Zimmer 1

Galerie des Alpes
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Hochparterre 

Journalistenzimmer, Galerie des Alpes

Das Zimmer 1 (Journalistenzimmer) steht Medien­
schaffenden für Interviews wie auch Video-, Audio- und 
Fotoproduktionen zur Verfügung. 

Das Zimmer kann über das Akkreditierungsformular  
oder bei information@parl.admin.ch reserviert werden. 

Grössere Materialanlieferungen müssen bei der  
sicherheit@parl.admin.ch vorangemeldet werden.
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Nationalratssaal

Ständeratssaal

Café Zeitungszimmer
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Für die Medien zugängliche Bereiche  
Verbotene Zonen 
Pressetribünen  

1. Obergeschoss 

Pressetribüne, Wandelhalle, Vorzimmer und 
Café Zeitungszimmer

Die Türen der Pressetribünen von National- und Ständerat 
lassen sich mit dem Zutrittsausweis öffnen. 
Erlaubt sind kurzzeitige Video- und Fotoaufnahmen. Blitz­
licht und Tonaufnahmen sind nicht gestattet.  
Es ist verboten, Aufnahmen von Schriftstücken oder privaten 
Gegenständen der Ratsmitglieder zu machen.

Werbebanner, Plakate oder fixe Installationen sind in den 
Vorzimmern der Ratssäle sowie in der Wandelhalle nicht 
erlaubt. Türen, Zugänge und Fluchtwege müssen frei blei­
ben. Gepäckstücke und Materialausrüstungen dürfen in den 
öffentlich zugänglichen Orten nicht deponiert werden. Im 
Eingang Nord steht eine Gepäckaufbewahrung zur Verfü­
gung. 

Die Parlamentsdienste übernehmen keine Haftung bei Dieb­
stahl, Verlust und Beschädigung.
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Für die Medien zugängliche Bereiche 

Verbotene Zonen 

Besucherbereiche

2. Obergeschoss 
Gästetribüne

Das Fotografieren und Filmen von den Gästetribünen sind 
nicht erlaubt. Stative, Blitzlicht und Tonaufnahmen sind 
nicht gestattet.  

Medienschaffende können bei information@parl.admin.ch 
vorgängig eine Ausnahmebewilligung beantragen.
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Kontakt 

Information & Redaktion
Parlamentsgebäude
CH–3003 Bern

T +41 58 322 99 10
information@parl.admin.ch
www.parl.ch

Medien & Produktionen im  
Parlamentsgebäude 

Allgemeines

Um einen Zutritt ins Parlamentsgebäude zu erhalten, benöti­
gen alle Medienschaffenden einen Dauerausweis 
oder eine Tagesakkreditierung. Als «Medienschaffende» gel­
ten auch Personen, die im Auftrag von Ratsmitgliedern foto­
grafieren oder filmen.

Weitere Informationen und das Akkreditierungs-
formular finden Sie hier:
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https://www.parlament.ch/de
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P a r l a m e n t s d i e n s te
S e r v i c e s  d u  P a r l e m e n t
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